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Bericht über eine Umweltinspektion nach Art. 23 Abs. 6 IED*) 
 
 
 
Daten Betreiber: 
Kennnummer 114463-1 

Betreiber Nestlé Wagner GmbH 

Betriebsname Nestlé Wagner GmbH 

Betriebsanschrift 
(Standort d. Anlage) 

In den Schemeln 4 
66620 Nonnweiler 

IED-Nr. und Anlagentätigkeit, 
ggf. Deponieklasse 6.11; Eigenständig betriebene Behandlung von Abwasser 

Anlagenbezeichnung Behandlung von Abwasser der Nestlé Wagner GmbH 

 
 
Daten Behörde: 
Zuständige Überwachungs-
behörde Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 

Postanschrift Don-Bosco-Straße 1; 66119 Saarbrücken 

Kontakt Tel.: 0681 8500 0   Fax: 0681 8500 1384 
E-Mail: lua@lua.saarland.de 
www.saarland.de/landesamt_umwelt_arbeitsschutz.htm 

 
 
Daten Vor-Ort-Besichtigung: 
Risikostufe 1 
(s. Überwachungsprogramm) 

  1 
  2 
  3 

Datum der aktuellen Vor-Ort-Inspektion 08., 21., 22. und 28.03.2018 

Datum Bericht 07.05.2018 

Datum Revisionsbericht   Revisionsnummer 

 
 
 
 
 
*) Europäische Industrieemissionsrichtlinie, abgekürzt IED für „Industrial Emissions Directive“ 2010/75/EU 
1 Die Risikostufe steht für das Intervall zwischen den Vor-Ort-Besichtigungen bei der regelmäßigen Überwachung. Dabei gilt: 

Risikostufe 1 = jährlich; Risikostufe 2 = alle 2 Jahre; Risikostufe 3 = alle 3 Jahre 
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Grund für die Vor-Ort-Besichtigung: 

 Überwachungsprogramm 

 schwerwiegender Verstoß gegen die Genehmigung, festgestellt am:  

 Beschwerde wegen ernsthaften Umweltbeeinträchtigungen 

 Ereignis mit erheblichen Umweltauswirkungen 

 Verstoß gegen immissionsschutzrechtliche, wasserrechtliche oder abfallrechtliche Vorschriften 

Art des Verstoßes / 
der Beschwerde / 
des Ereignisses 

 

Überwachungsumfang: 

 Gesamtanlage 

 Anlagenteile 

Prüfthemen 

 Luftschadstoffe / Gerüche  Lärm  Abwasser  Abfall 

 wassergefährdende Stoffe  Boden  Grundwasser  andere relevante Stoffe 

 internationale Abfallverbringung 

 Sonstiges 

(z.B. Genehmigungssituation, 
Umweltmanagementsystem) 

 

Bemerkungen 
 
 
 
 

 

 
Beteiligte Behörden und deren 
Zuständigkeit 

 Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz 

 Bergamt Saarbrücken 

 Sonstige:  

Beteiligte Sachverständige  Sachverständige nach § 19 VAwS 

 Messstelle nach § 29b BImSchG 

 Sonstige:  
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Relevante Feststellungen über die Einhaltung der Genehmigungsanforderun-
gen und weitere Maßnahmen: 
 
Relevante Feststellungen Beschreibung Weitere Maßnahmen 

 keine Abweichungen bei den Prüfbereichen Abfall, Luft-
reinhaltung und wassergefährdende 
Stoffe 

 keine Maßnahmen 

 geringfügige Abweichun-
gen 

Lärm: 

Die Tonhaltigkeit des Lüftungsventi-
lators, der bei einer Messung der 
SGS TÜV GmbH aufgefallen war 
und auch bereits vom LUA bemän-
gelt wurde, wurde nicht beseitigt und 
auch von der SGS TÜV GmbH be-
stätigt. 

Tonhaltigkeit beseitigt, stellt keine 
Emission bzgl. Lärm dar. 

Abwasser: 

- Geringfügige Überschreitungen 
der maximal erlaubten Einleitmen-
ge von 5 l/s. Die wasserrechtliche 
Erlaubnis wird an die Überschrei-
tungen angepasst. 

- Die Genehmigungsunterlagen 
konnten nicht vorgelegt werden 

Mangel beseitigt; die Genehmi-
gungsunterlagen liegen nun an 
der Kläranlage vor. 

 keine Maßnahmen, da 
Abweichungen beseitigt 

 

 

 

 

 

 

 

 keine Maßnahmen, da 
Abweichungen beseitigt 

  Mitteilung an Betreiber 

 relevante Abweichungen   keine Maßnahmen, da 
Abweichungen beseitigt 

  Aufforderung an den 
Betreiber zur Einhaltung der 
Anforderungen mit Fristset-
zung bis 

_______________________

  Anhörung / Anordnung 
mit Fristsetzung bis 

_______________________
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 schwerwiegende Abwei-
chungen 

  keine Maßnahmen, da 
Abweichungen beseitigt 

  Anhörung / Anordnung 
mit Fristsetzung bis 

_______________________

  Nachbesichtigung 

  Betriebsuntersagung 
nach § 20 BImSchG 

 


